
 

Preisliste Zusatzleistungen und Extras – PKW und LKW  

Anmietinformationen für Prepaid Buchungen 

 

> Umbuchung 

Bis zu einer Stunde vor Mietbeginn ist eine Änderung der Buchung gegen eine Umbuchungsgebühr von 29,99 EUR, zzgl. einer 

etwaigen Differenz zwischen dem ursprünglich gewählten Tarif und dem geänderten Tarif, möglich. Eine Rückerstattung bereits 

geleisteter Mietvorauszahlung/Erstattung eines etwaigen Differenzbetrages erfolgt nicht. 

 

> Stornierung 

 Im Falle eines Stornierungsantrags vor Beginn der Anmietung berechnet der Vermieter einen Betrag von 99 Euro (einschließlich 

Steuern) als Stornierungsgebühr. Stornierungen können online oder schriftlich erfolgen und sind zu richten an: Sixt Rent a Car, 

Carrer Canal de Sant Jordi, 29, Local 2, Poligono Son Oms, E-07610 Palma de Mallorca, España/Spain, Fax: +34 911 518 438, 

Email:  

espana@sixt.com 

 

> Nichtabholung 

Im Falle der Nichtabholung des gebuchten Fahrzeugs/Nichtabholung zum vereinbarten Zeitpunkt wird der bereits geleistete Mietpreis 

vollständig einbehalten. 

Altersbestimmungen 

In Spanien gelten für das Mindestalter und den Führerscheinbesitz folgende Regelungen: 

18 Jahre/1 Tag für Fahrzeuge der Gruppen in den Kategorien M***, E***, C*** und LKW der Kategorien A, V, VX, B, S, W 
21 Jahre/1 Jahr für Fahrzeuge der Gruppen I***, S***, F***  
21 Jahre/2 Jahre für Fahrzeuge der Gruppen P***, L*** 
25 Jahre/3 Jahre für Fahrzeuge der Gruppen X*** 
30 Jahre/5 Jahre für Fahrzeuge der Gruppen XJAL und XFAL. 
 

Für Fahrer unter 23 Jahren wird folgende zusätzliche Gebühr erhoben. 

Fahrzeugkategorien Pro Tag (1-27 Tage) Max. pro Monat (28 Tage) 

M***, E***, C***, I***, S*** 21,42 EUR 218,27 EUR 

F***, P***, L***, X***, Special Cars, Sports 

& Luxury Cars 

26,77 EUR 272,84 EUR 

Lkw 20,49 EUR 209,98 EUR 

 

 

  



 
Einwegmieten - national PKW  

 

to  
from 

Region 
Andalucia 

Region 
Catalunya 

Region 
Madrid 

Region 
Costa 
Blanca 

Region 
Norte 

Region 
Balearic 
Islands 

Region 
Canary 
Islands 

Region Andalucia 35,00 €*  110,00 €  90,00 € 100,00 €  110,00 €  proh. proh. 

Region Catalunya  110,00 €  35,00 € 90,00 € 100,00 €  110,00 €*  proh.  proh.  

Region Madrid 100,00 € 100,00 €  15,00 €  100,00 € 100,00 € proh. proh. 

Region Costa Blanca 100,00 € 100,00 € 100,00 € 30,00 €  110,00 €*  proh.  proh.  

Region Norte 110,00 €  110,00 €*  90,00 €  110,00 €*   75,00 €*   proh.   proh.  

Region Balearic Islands proh. proh. proh. proh. proh. free**  proh.  

Region Canary Islands proh. proh. proh. proh. proh. proh.  free**  

**Bei den in Spanien abgeschlossenen Mietverträgen ist die Reise mit dem Fahrzeug vom spanischen Festland zu 
den Inseln und umgekehrt bzw. zwischen den Inseln sowie nach Ceuta und Melilla ohne die ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung des Vermieters untersagt. 

 

* Ausnahmen  

Barcelona AP ↔ Barcelona DT                 15,00 € 

Barcelona DT ↔ Barcelona DT                 15,00 € 

Mallorca AP ↔ Mallorca DT                 15,00 € 

Sevilla AP ↔ Sevilla DT                 12,00 € 

Málaga ↔ Sevilla                  75,00 € 

Zaragoza / Bilbao / San Sebastián ↔ Cataluña                  80,00 € 

Zaragoza ↔ Costa Blanca                  80,00 € 

Excepciones Región Norte   

Zaragoza ↔ Bilbao ↔ San Sebastian                   70,00 €  

San Sebastian ↔ Santander                    60,00 €  

Santiago ↔ La Coruña ↔ Vigo                   60,00 €  

La Coruña ↔ Asturias ↔ Santiago                   70,00 €  

Asturias ↔ Santander ↔ Bilbao                   70,00 €  

  



 
International PKW 

Portugal 950,00 € 

Frankreich, Monaco 1.000,00 € 

- Region Côte d’Azur 650,00 € 

- Region Südwest 650,00 € 

Italien 1.800,00 € 

Belgien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein 1.900,00 € 

Großbritannien 2.200,00 € 

Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Slovenien, Kroatien 2.400,00 € 

Litauen, Lettland, Estland, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen 2.700,00 € 

 

Für die Rückgabe des Fahrzeugs ohne vorherige Ankündigung an einem Standort, der vom Standort der Abholung 

abweicht, wird in Abhängigkeit vom Land der Rückgabe nach der obigen Tabelle eine zusätzliche Gebühr berechnet.   

Die Rückgabe in einem Land, das von den Ländern abweicht, die in der obigen Tabelle angegeben sind, ist nicht gestattet.  

Die Rückgabe in einem nicht zulässigen Land hat eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.200 EUR oder 4.400 EUR zur Folge, 

die sich nach der jeweiligen Fahrzeugkategorie richtet.  

 

Einwegmieten (nur national) LKW 

 Baleares Málaga Sevilla Barcelona Madrid Valencia Alicante Bilbao  Santiago 

Baleares x x x x x x x x x 

Málaga x x 363 €  726 € 484 € 484 € 484 € 726 € 726 € 

Sevilla x 363 € x 726 € 484 € 484 € 484 € 726 € 726 € 

Barcelona x 726 € 726 € x 484 € 363 € 363 € 726 € 726 € 

Madrid x 484 € 484 € 484 € x 363 € 363 € 363 € 484 € 

Valencia x 484 € 484 € 363 € 363 € x 363 € 726 € 726 € 

Alicante x x x x x x x x x 

Bilbao x 726 € 726 € 726 € 363 € 726 € 726 € x 363 € 

Santiago x x x x x x x x x 
 

         

 

  



 
 

Fahrzeugvermietungen für eine Einweg-Strecke - Internationale Transportfahrzeuge 

Die Rückgabe außerhalb des nationalen Staatsgebiets ist für Transportfahrzeuge nicht gestattet. 

Für die Rückgabe von Transportfahrzeugen außerhalb des nationalen Staatsgebiets wird je nach Rückgabeland eine 

Vertragsstrafe fällig, die sich nach der folgenden Tabelle richtet: 

Deutschland, Österreich, Frankreich, Monaco, Niederlande, Belgien 1.815,00 € 

Luxemburg, Großbritannien, Schweiz, Italien, Portugal, Ungarn, Irland, Norwegen, Schweden, 
Dänemark, Finnland, Liechtenstein, Andorra, Vatikanstaat, Gibraltar, San Marino, Estland, 
Litauen, Lettland, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Slowakei, Polen 

2.420,00 € 

 

Zustellungs-/ Abholungsservice während und außerhalb der Öffnungszeiten  

Dieser Service ist auf Anfrage an Ihrer Sixt Station erhältlich. 
Für diesen Service kann eine zusätzliche Gebühr anfallen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Sixt Station nach den Einzelheiten. 
 

Anmietungsservice außerhalb der Öffnungszeiten  

 
Dieser Service ist auf Anfrage in Ihrer Sixt Station erhältlich.  
Für alle Buchungen/Anmietungen außerhalb der Öffnungszeiten fällt eine zusätzliche Gebühr von 64,99 EUR an. 
 
 

Zusatzausrüstung 

Zubehör 1 Tag 7 Tage Monat 

Babysitz (0-13 kg/Gruppe 0+) 12,99 € 77,99 € 83,99 € 

Kindersitz (0-10 kg,9-18 kg/Gruppe 0/1) 12,99 € 77,99 € 83,99 € 

Sitzerhöhung (15-36 kg/Gruppe 2/3) 10,99 € 65,99 € 76,99 € 

Schneeketten 26,99 € 64,99 € 64,99 € 

Ski & Snowboardträger 26,99 € 64,99 € 64,99 € 

Navigationssystem 16,49 € 98,57 € 104,93 € 

Möbelroller (300 kg Nutzlast) 6,99 € 34,97 € 34,97 € 

Sackkarre (250 kg Traglast) 14,99 € 74,97 € 74,97 € 

Zubehör ist unverbindlich buchbar und je nach Verfügbarkeit erhältlich. Dessen Nutzung und/oder Installation geht zu Lasten des Mieters. 

 

 

Verlust oder Beschädigung des Zubehörs oder der 
Zusatzausrüstung 
 

 

Verlorene/beschädigte Gegenstände Kompensation/EUR  

Fahrzeugschlüssel Je nach Schaden 

Warndreiecken 15,00 €  

Warnweste 12,00 €  

Verbandskasten 15,00 €  

Fahrzeugpapiere 10,00 €  

Navigationssystem komplett 160,00 €  

Navigationssystem Bruch des Bildschirms oder Verlust Batterie 20,00 €  

Navigationssystem (Halterung) 20,00 €  

Navigationssystem (Kabel/USB) 20,00 €  

Navigationssystem (Tasche) 10,00 €   

Fahrzeugteile je nach Teil  

Babysitz, Kindersitz, Sitzerhöhung 50,00 €  

Schneeketten 50,00 €  

Ski- & Snowboardträger 50,00 €  

Werbungssticker 100,00 € pro Sticker  

Karte zum elektrischen Aufladen 10,00 €  

Umweltplakette 10,00 € pro Plakette  

Möbelroller (300 kg Nutzlast) 30,25 €  

Sackkarre (250 kg Traglast) 121,00 €  

USB Kabel / Adapter   5,00 €  

 



 
Betankungsgebühr 

Falls der Mieter nicht den optionalen Kraftstoff-Betankungs-Service gebucht hat, muss der Kraftstofftank im gleichen Zustand 

zurückgegeben werden, wie er empfangen wurde. Ist dies nicht der Fall, kümmern wir uns um die Betankung Ihres Fahrzeugs nach 

der Rückgabe. Die Betankungsgebühr umfasst sowohl die marktüblichen Kosten für den Treibstoff, der tatsächlich aufgetankt werden 

muss, als auch die Verwaltungsgebühr. Die Verwaltungsgebühr für die Betankung beträgt 34,00 EUR. 

Falls der Mieter zum Zeitpunkt der Anmietung des Fahrzeugs optional den Kraftstoff-Betankungs-Service gebucht hat, werden die 

entstehenden Kosten für die Betankung des Fahrzuges rückvergütet und die Kosten für diesen Service belaufen sich lediglich auf 

den Preis einer Tankfüllung für das jeweilige Fahrzeug gemäß aktuellem Marktpreis. Auf diese Weise kann der Mieter das Fahrzeug 

mit leerem Tank zurückgeben. Der Preis einer Tankfüllung variiert je nach Tankinhalt des jeweils angemieteten Fahrzeugs.  

Wenn der Mieter zum Zeitpunkt der Anmietung des Fahrzeugs alternativ einen Vertrag für eine Art Kraftstoff-Tankservice, der sich 

„Flexi-Fuel“ nennt, abgeschlossen hat, der für eine Vermietungsdauer von maximal drei Tagen ausgelegt ist, zahlt der Kunde am 

Ende des Mietverhältnisses nur die verbrauchten Liter (zum aktuellen Marktpreis) und den vergünstigten Preis für den 

Betankungsservice in Höhe von 21,99 EUR. Dadurch muss sich der Mieter nicht um die Betankung des Fahrzeugs bei deren 

Rückgabe kümmern. 

Bei Falschbetankung entstehen zusätzliche Kosten je nach Schaden. 

Bei Mietfahrzeugen, die mit einem AdBlue ®-Tank ausgestattet sind, muss der Mieter darauf achten, dass der Tank immer 

ausreichend voll ist. Er haftet für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Pflicht ergeben. 

 

Aufladung von Elektrofahrzeugen 

Wenn der Mieter keine freiwilligen Leistungen in Verbindung mit der Aufladung des Fahrzeuges in Anspruch genommen hat, muss 

er das Fahrzeug mit einem gleichwertigen Ladezustand zurückgeben, wie er es erhalten hat. Sollte dies nicht erfolgen, nehmen wir 

die Aufladung der Batterie nach der Rückgabe des Fahrzeuges vor. Die Gebühr für die Aufladearbeiten umfasst sowohl die Kosten 

der aufzuladenden kW zum Marktpreis als auch eine Gebühr für die Verwaltung der Aufladearbeiten. Die Gebühr für die 

Verwaltung der Aufladung beläuft sich auf 0,79 Euro. 

 

Verwaltungsgebühr bei Nichtrückgabe bei Langzeitanmietungen 

 

Bei Anmietungen ab 28 Tagen Dauer beläuft sich die Vertragsstrafe, für die Nichtrückgabe des Fahrzeugs zum im Mietvertrag 

angegebenen Zeitpunkt oder die Überschreitung der im Mietvertrag angegebenen maximalen Kilometerzahl um mehr als 100 

Kilometer, auf 605,00 EUR für jeden Zwischenfall. 

 

Zu bezahlende Gebühr bei Übergabe eines Ersatzfahrzeuges während des Mietzeitraumes im Falle des Vorliegens einer 

Fahrlässigkeit seitens des Mieters 

 

Sollte der Mieter während der im unterzeichneten Mietvertrag vereinbarten Dauer desselben ein Ersatzfahrzeug - welcher Art auch 

immer - benötigen, muss dieser eine Zahlung in Höhe von 309,00 EUR leisten, so die Notwendigkeit des Ersatzes des Fahrzeuges 

auf eine Fahrlässigkeit des Mieters zurückzuführen ist. Dies bezieht sich vor allem auf das falsche Betanken sowie den Verlust des 

Autoschlüssels (sollte der Mieter keinen extra BC-Schutz abgeschlossen haben). Zusätzlich können in diesen Fällen anfallende 

Abschleppgebühren verrechnet werden, welche von der Schadensabteilung eingefordert und sich auf 1,20 EUR pro Kilometer der 

zurückzulegenden Strecke - d.h. vom Ort, an welchem sich das Fahrzeug befindet, bis zum nächstgelegenen Büro bzw. der 

Vertragswerkstätte von Sixt in Spanien -, belaufen würden.  

 

Kosten für Pannenhilfe  

Wenn Pannenhilfe aus Gründen mechanischen Versagens in Anspruch genommen wird, das nicht einer fahrlässigen Handlung 
seitens des Mieters zugerechnet werden kann, übernimmt unabhängig vom Abschluss/Nichtabschluss einer optionalen Deckung 
gemäß Klausel G der Allgemeinen Vermietbedingungen der Mieter keinerlei Kosten für die Pannenhilfe.   
 

Sollte der Mieter keine TG-Deckung (Tire & Glass protection) abgeschlossen haben, wird ihm im Falle einer Reifenpanne und/oder 

Glasbruch die Gebühr in Rechnung gestellt, im Falle, dass der Wagen abgeschleppt werden muss.  

Bei Pannen, welche sich nicht auf Reifen und/oder Glas beziehen und das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, wird dem Mieter 

der Pannendienst dann berechnet, wenn kein Versicherungsschutz für verringerten Selbstbehalt oder BF (Super Top Cover LDW) 

abgeschlossen wurde. 

Im Falle, dass der Mieter keinen TG- oder BF-Schutz vertraglich vereinbart hat bzw. eine fahrlässige oder nicht ordnungsgemäße 

Verwendung des Fahrzeuges vorliegt, belaufen sich die Kosten für den Abschleppdienst auf 1,20 € pro zurückgelegtem Kilometer, 

bis zu einer maximalen Höhe von 500 EUR. 



 
Ist die Panne vor Ort behoben worden, ohne dass ein Abschleppen des Fahrzeuges erforderlich war, wird eine Service-Gebühr von 

40 EUR in Rechnung gestellt.  

 

Entschädigung für den Verlust oder die Beschädigung des Ladekabels sowie des Schnellladekabels für Elektrofahrzeuge 

und Hybridfahrzeuge 

Im Falle eines Verlustes oder der Beschädigung des Ladekabels sowie des Schnellladekabels für Elektrofahrzeuge und 

Hybridfahrzeuge zahlt der Mieter dem Vermieter als Entschädigung einen Pauschalbetrag von 350,00 EUR (unterliegt nicht der 

Mehrwertsteuer / Allgemeinen Indirekten Kanarischen Steuer). Die Zahlung dieser Entschädigung durch den Mieter hindert den 

Vermieter nicht daran, jeden zusätzlichen Schaden geltend zu machen, den der Verlust oder die Beschädigung des Ladekabels hätte 

verursachen können. 

Kosten „Flexi-Location“  

Wird bei einer Einwegmiete das Fahrzeug an einer anderen Station als der im Mietvertrag als Rückgabeort vereinbarten Station 

abgegeben, hat der Mieter eine Gebühr, die sich Flexi-Location nennt, in Höhe von 19,99 EUR zu entrichten. 

Kosten „Diesel Option“  

Für eine Zusatzgebühr von 5,99 EUR pro Tag, 41,93 EUR pro Woche bzw. 59,99 EUR Höchstbetrag pro Monat kann je nach 

Verfügbarkeit ein Dieselfahrzeug bereitgestellt werden. Kann aus Gründen der Verfügbarkeit kein Fahrzeug bereitgestellt werden, 

wird das gezahlte Entgelt in voller Höhe rückerstattet. Dieser Service ist nur für ausgewählte Fahrzeuggruppen verfügbar. 

Kosten „Flexi Late Return“  

Gibt der Mieter das Fahrzeug oder den Fahrzeugschlüssel – auch unverschuldet – zum Ablauf der vereinbarten Mietdauer nicht an 

die Vermieterin zurück, ist diese berechtigt, für die Dauer der Vorenthaltung als Nutzungsentschädigung ein Entgelt mindestens in 

Höhe des zuvor vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Darüber hinaus ist der Mieter zur Zahlung einer Aufwandspauschale, als 

Ausgleich für den damit verbundenen Bearbeitungsaufwand, in Höhe von 14,52 EUR verpflichtet, es sei denn der Mieter weist nach, 

dass der Vermieterin ein geringerer Aufwand und/oder Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 

nicht ausgeschlossen. 

Kosten „Cross Border Fee“  

Bei Fahrten in das Ausland wird eine Roaming-Gebühr verrechnet. In Abschnitt B.7 dieser Allgemeinen Vermietbedingungen von 

Sixt werden die Zonen, in welche die Einreise mit dem Fahrzeug gestattet ist, sowie die territorialen Einschränkungen beschrieben. 

Diese Gebühr wird zusätzlich zur „Einweg“-Gebühr verrechnet, falls das Fahrzeug ausschließlich für eine einfache Strecke 

angemietet wird. 

 

 

 

 

MwSt / Mwst. Kanaren 

 

21% / 7 % – 15 % 

Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer (sofern Mehrwertsteuer anfällt). 

 

Die für Firmenkunden, die mit Sixt einen Vertrag unterschrieben haben, vereinbarten Preise und Bedingungen haben gegenüber 

den in diesem Dokument aufgeführten Preisen und Bedingungen Vorrang.   

(01.03.2024) 

Cross Border Fee (UF) Preis pro Tag 
1-6 Tagen 

Preis pro Tag 
7-27 Tagen 

Max. Preis pro 
28 Tagen 

Grenzüberschreitende Reisen 5,49 € 16,49 € 27,99 € 


